
zusammengetragen. Wohltuend SPUür' 14 die daß hier inen  @ größeren Liebhaber außer-
Zurückhaltung und Ausgewogenheit 1m Ur- halb bens g'lb t” Die VOer-
t+eil. Für die praktische eologie ergibt sich schiedenen Hinweise auf eın Verständnis der
die Forderung, nicht iner Fixierung der Sexualität christlichem werden
Geschlechterrollen beizutragen, sondern sich ele nNeu se1in (202, 21L1, 215). Eine Fin-
‚Ur Anwältin ıner prinzipiell gleichwertigen ung muß dort gemacht werden, wc«c
Partnerschaft von Mannn und Frau zu machen. davon spricht, daß der Lebensmitte
nnsbruck notwendig sein kann, den anderen artnerHans Rotter wiedergewinnen miüssen \WOo.

nicht gemeint ist, kann naıv wirkenANDREW, Erotische Kultur. Wert dem Sinn, die Lektüre als Hilfe VOer-und Würde der Cexualität. Styria, Graz
1977, Ln. G 148.—, DM 19.80. standen werden könnte, ber in Wahrheit
Der 49jährige V£., Theologe und Soziologe, tieferliegende Barrieren estehen. Einer sol-

chen IUlusion dürfte mMan nicht erfallen.
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erst noch und sollte auch geschrieben werden. ber noch die Relikte einer sexualfeindlichen

klar #41 ” ich efasse mich mit der Vergangenheit entdeckt, findet hier ınen  B:
herausfordernden sto auch denrage, welches Licht der christliche Glaube

auf die Ambivalenz und Verwirrung der Fragen der Sexualerziehung (besonders 148,
menschlichen Geschlechtserfahrung werfen 149, 152, 157) Orientierung
kannn  7 (11) Er 616€|  ht die eigen: sexuelle chen.
Revolution alsc Soziologe darin, „daß WIT Linz Bernhard Liss
heute Partner heiraten, die unNnsere Freunde
Sin:  d, und H4 WIT versuchen, durch wechsel- KIRCHENRECH
seitigen Orgasmus uUuNnsere Freundschaft
vertiefen und zı bereichern“ 67) Die g.. ON' PRO INSTITUTION HO-
cells  chen Veränderungen edingen BE- LICA, Enchiridion Clericorum. Documenta
änderte Ansprüche die Ehe und fordern ecclesiae futuris cacerdotibus formandis.

LXINH Ü, Iyp polygl Vat.®* 1975,eiıne 1LLEUE Sicht der Gexualität. erliegt nich!  er
30.000,—,der Gefahr, Sexualität zZUu isolieren: „Denn

Wenn weı Partner hebett keine Freude chronologischer eihenfolge sind die TO-  m
aneinander haben, dann werden Sie kaum den mis en Dokumente F lie sich
Mut aufbringen, schwierigere persönliche Fragen des Klerus befassen. Die Samm-
Probleme anzupacken” Sexualität und lung beginnt miıt ınem Brief des PapstesSso!  £1 partnerschaftliches Zusammenleben Annaclet (76f 887) und schließt (im An-

onnen  z nicht getrennt werden. Wie wichtig hang) mıiıt einem rief Papst Pauls
die Kultivierung der Gexualität ist, wird den Episkopat von Nordamerika, Die Do-

vielleicht al klarsten Kap. über die Teue
gesagt. Diese „ist der ste Entschluß, eine

kumente sind der Originalsprache abge-
Partnerschaft aufrechtzuerhalten und ZU ent-

druckt, weitaus der größte Teil latei-
nischer Sprache; wa die Hälfte des Ban-

falten, wWe. Schwierigkeiten und er sich des Hen Texte aQus der Zeit seit 1USs
immer einstellen mögen  AI Gelbstver- Das Enchiridion ist nicht AL eın interessan-
ständlich vertr:ı auch die exuelle Treue: tes esebuch für jemand, der in der Ge-
FI* e Partner werden ihre sexuelle schi der kath Kirche lättern und nach-
Aktivität auf ihr Ehebett beschränken  &r (201), lesen WI. We Auffassungen a  ber den
doch er sa atuch über Eheleute, die nach Klerikerstand Gültigkeit hatten und haben,
einem Ehebruch Schuldgefühle haben sondern VOr lem ein achschlagewerk
'4a ber G1e en keinerlei Schuld, WEeIUN wissenschaftliche Arbeiten. Die Brauchbar-
ihre helichen Beziehungen langweilig und keit und Verwendbarkeit wird dabei weit-

werden s Vielleicht schOckjer!
manchen Seelsorger die Aussage eine Frau

gehend von der ntention des Benützers ab-

ware erschreckt, G der Beichtvater hängen. Er hat ınen ammelband Vor S1|
der sich mıiıt S:  ıner bedeutsamen, a  L

sagte, „sie  . gehe in ihrer ehelichen artner- ehr speziellen Frage efaßt, der csich
schaft dauernd ntreue, weil G1e ese Part- ußerdem viel Geschichte der Kirche Sple-nerschaft wenig erfüllend, Ja angweilig gelt.werden
Aber gerade eın volles Ja ZUuUr sexuellen Ent- ONGREGATIO DAS KATHO-
faltung bringt ir Erkenntnis, laß durch LISCHE BILDUNGSWESEN, Die theolo-
die Erfahrung der Fkstase Sexuellen reli- gische Ausbildung der nftigen Priester.
g1öse rfa möglich ist: „Solches er- 63.) Rom 1976 S  rt
frauen das Unbegrenzte oder in einen In der Verantwortung des Präfekten Kardi-

nal Garrone und des Sekretärs Erzbischofbegrenzten ott äßt e vielleicht ahnen,

zusammengetragen. Wohltuend spürt man die 
Zurückhaltung und Ausgewogenheit im Ur­
teil. Für die praktische Theologie ergibt sich 
die Forderung, nicht zu einer Fixierung der 
Geschlechterrollen beizutragen, sondern sich 
zur Anwältin einer prinzipiell gleichwertigen 
Partnerschaft von Mann und Frau zu machen. 
Innsbruck Hans Rotter 

GREELEY ANDREW, Erotische Kultur. Wert 
und Würde der Sexualität. (216.) Styria, Graz 
1977, Ln. S 148.-, DM 19,80. 
Der 49jährige Vf ., Theologe und Soziologe, 
nannte sein Buch „Sexual Intimacy", was dem 
Inhalt besser entspricht und erst im deutschen 
Untertitel ausgedrückt wird. Das Buch über 
erotische Kultur, also über die Gestaltung 
des weiten Umfeldes der Sexualität, müßte 
erst noch und sollte auch geschrieben werden. 
G. sagt klar: ,,. . . ich befasse mich mit der 
Frage, welches Licht der christliche Glaube 
auf die Ambivalenz und Verwirrung der 
menschlichen Geschlechtserfahrung werfen 
kann" (11). Er sieht die eigentliche sexuelle 
Revolution als Soziologe darin, ,,daß wir 
heute Partner heiraten, die unsere Freunde 
sind, und daß wir versuchen, durch wechsel­
seitigen Orgasmus unsere Freundschaft zu 
vertiefen und zu bereichern" (67). Die ge­
sellschaftlichen Veränderungen bedingen ge­
änderte Ansprüche an die Ehe und fordern 
eine neue Sicht der Sexualität. G. erliegt nicht 
der Gefahr, Sexualität zu isolieren: ,,Denn 
wenn zwei Partner im Ehebett keine Freude 
aneinander haben, dann werden sie kaum den 
Mut aufbringen, schwierigere persönliche 
Probleme anzupacken" (173). Sexualität und 
sonstiges partnerschaftliches Zusammenleben 
können nicht getrennt werden. Wie wichtig 
ihm die Kultivierung der Sexualität ist, wird 
vielleicht am klarsten im Kap. über die Treue 
gesagt. Diese „ist der ernste Entschluß, eine 
Partnerschaft aufrechtzuerhalten und zu ent­
falten, welche Schwierigkeiten und Fehler sich 
immer einstellen mögen" (187). Selbstver­
ständlich vertritt Vf. auch die sexuelle Treue: 
,,. • • treue Partner werden ihre sexuelle 
Aktivität auf ihr Ehebett beschränken" (201), 
doch er sagt auch über Eheleute, die nach 
einem Ehebruch Schuldgefühle haben: 
,,. . . aber sie fühlen keinerlei Schuld, wenn 
ihre ehelichen Beziehungen langweilig und 
routiniert werden" (192). Vielleicht schockiert 
manchen Seelsorger die Aussage: eine Frau 
wäre erschreckt, wenn der Beichtvater ihr 
sagte, ,,sie begehe in ihrer ehelichen Partner­
schaft dauernd Untreue, weil sie diese Part­
nerschaft wenig erfüllend, ja sogar langweilig 
werden läßt" (193). 
Aber gerade ein volles Ja zur sexuellen Ent­
faltung bringt G. zur Erkenntnis, daß durch 
die Erfahrung der Ekstase im Sexuellen reli­
giöse Erfahrung möglich ist: ,,Solches Ver­
trauen in das Unbegrenzte oder in einen un­
begrenzten Gott läßt uns vielleicht ahnen, 
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daß es hier einen größeren Liebhaber außer­
halb unseres Lebens gibt" (176). Die ver­
schiedenen Hinweise auf ein Verständnis der 
Sexualität aus christlichem Glauben werden 
für viele neu sein (202, 211, 215). Eine Ein­
schränkung muß dort gemacht werden, wo G. 
davon spricht, daß es in der Lebensmitte 
notwendig sein kann, den anderen Partner 
wiedergewinnen zu müssen (184). Obwohl es 
nicht so gemeint ist, kann es naiv wirken in 
dem Sinn, daß die Lektüre als Hilfe ver­
standen werden könnte, wo aber in Wahrheit 
tieferliegende Barrieren bestehen. Einer sol­
chen Illusion dürfte man nicht verfallen. 
Wer bisher schon die sexualfreundlichen An­
sätze des II. Vatikanums und die entspre­
chenden Konsequenzen in der heutigen 
Theologie verfolgt hat, wird in dem Buch 
vielleicht nichts Neues finden. Wer in sich 
aber noch die Relikte einer sexualfeindlichen 
Vergangenheit entdeckt, findet hier einen 
herausfordernden Anstoß - auch in den 
Fragen der Sexualerziehung (besonders 148, 
149, 152, 157) -, neue Orientierung zu su­
chen. 
Linz Bernhard Liss 

KIRCHENRECHT 

S. CONGR. PRO INSTITUTIONE CATHO­
LICA, Enchiridion Clericorum. Documenta 
ecclesiae futuris sacerdotibus formandis. 
(LXIII u. 1566.) Typ. polygl. Vat.2 1975. 
L 30.000.-. 
In chronologischer Reihenfolge sind die rö­
mischen Dokumente angeführt, die sich mit 
Fragen des Klerus befassen. Die Samm­
lung beginnt mit einem Brief des Papstes 
Annaclet (76 7 - 88 7) und schließt (im An­
hang) mit einem Brief Papst Pauls VI. an 
den Episkopat von Nordamerika. Die Do­
kumente sind in der Originalsprache abge­
druckt, weitaus der größte Teil in latei­
nischer Sprache; etwa die Hälfte des Ban­
des füllen Texte aus der Zeit seit Pius XII. 
Das Enchiridion ist nicht nur ein interessan­
tes Lesebuch für jemand, der in der Ge­
schichte der kath. Kirche blättern und nach­
lesen will, welche Auffassungen über den 
Klerikerstand Gültigkeit hatten und haben, 
sondern vor allem ein Nachschlagewerk für 
wissenschaftliche Arbeiten. Die Brauchbar­
keit und Verwendbarkeit wird dabei weit­
gehend von der Intention des Benützers ab­
hängen. Er hat einen Sammelband vor sich, 
der sich mit einer bedeutsamen, wenn auch 
sehr speziellen Frage befaßt, in der sich 
außerdem viel Geschichte der Kirche spie­
gelt. 

KONGREGATION F0R. DAS KATHO­
LISCHE BILDUNGSWESEN, Die theolo­
gische Ausbildung der künftigen Priester. 
(63.) Rom 1976. Kart. 
In der Verantwortung des Präfekten Kardi­
nal Garrone und des Sekretärs Erzbisc:hof 



Schröffer erschienen, datiert S 1976, E der eit zwischen iner > Dogma
en eologische Ausbildung der Religionsfeindlichkeit bestimmten harten
der gen Prijester. Nach ınem  ‚ ©1 - 1NI1e der Verfolgung und einer S poli-
blick über die augenblickliche Lage werden tischer Zweckmäßigkeit diktierten taktischen
einige Anforderungen in rinnerung gerufen, Linie der Zusammenarbeit dauernd schwankt.
die sich o der Natur der Theologie ergeben. Die größte Schwierigkeit der Kirche celbst
arauf olgen chtlinien die eol ıst dabei der Widerspruch zwischen der kirch-
Unterweisung allgemein OoOwje  > einzelne lichen Basis miıt einer demokratischen Ge-
Fächer. einem letzten Teil geht ©5 meindeverfassung, die 61e den Staatskirchen-
praktische Weisungen die Vorgesetzten behörden jederzeit ausliefert, und der er-
der Seminarien, 11l Protessoren und A archischen Spitze, die ke  ıne selbständige
die tudierenden. Bemerkenswert die- Zwangsgewalt besitzt, artrur ın erster Linie

Dokument ist die gewiß -  r selbst- der Kontaktpflege mit dem Ausland dienen
verständliche Ausgewogenheit, mit der s auf muß So kann die HANZ! russisch-orthodoxe
die verschiedenen Anforderungen eingeht. Kirche N noch mit Vorbehalt als „private
es Lehramt und theol. Wissenschaft- Organisation“” bezeichnet werden; 561e ist eın
lichkeit, Tradition und gegenwi  ge eit- durch verwaltungsrechtliche Vorschriften BEe-
lage, Pluralität der Theoilogie und der ordneter nichtrechtsfähiger Verband, in dem
eine Glaube, Offenbarung und Humanwis- die leitenden Organe zudem keinen direkten

Einfluß mehr auf die territorialen emeindensenschaften ekamen den hnen en{spre-
haben.chenden Stellenwert zugewıesen.

Linz 0se'an V£. liedert seine Arbeit zweli Hauptteile,
ınen  W genetisch-rechtshistorischen und einen
synthetisch-rechtssystematischen. Im TeilLUCHTERHAND OTT' Der Sowjetstaat wir|  CL dem Westeuropäer instruktivund die Russisch-Orthodoxe Kirche Eine zunächst die Situation einer Staatskirche imrechtshistorische und rechtssystematische Un- Zarenreich vorgeführt die gewaltigetersuchung. Abh des Bundesinstituts ür ypothe. der- als ıner  D weiterdauern-Ostwissenschaftliche und internationale den Repräsen  tin des ancien regimedien, 30) Wissenschaft Poli-

tik, Köln 1976 DM einer revolutionären Epoche herausgestellt.
Dieser Hintergrund der marxistisch-leninisti-

Da die chengeschichte u8lanı seıt der schen Religionskritik ist Q t,Oktoberrevolution eine Verfolgungsgeschichte doch hier vorzüglich dargestellt. Es folgenund die Rechtsgeschi: ußlanı diesem dann die einzelnen Perioden der AÄus-
Punkte ine Unre:  geschichte ist, weiß 11a einandersetzung: das Trennungsdekret von
Und doch existiert ese G- noch, w 1917 und die Kirchenpolitik hbis ZUuUumDmı Ende
auch detaillierte Berichte sowochl in der der AUEeUCH Sökumenischen Politik” die Ver-
Presse wıe auch Berichten Von ußland- en! der Periode der Kollekti-
besuchern yanz rheblich Vvarlieren. ict der vierung und Industrialisierung (1928—1941);uftritt und das Verhalten Von russischen der urgfriede @‘  ıner „friedlichen Koexistenz“
Kirch  ern VOrT der politischen wiıe Ööku-
menischen Offentlichkeit bestellte weck-

während des eges und unmittelbar danach

propaganda oder wie soll 3 6cie bewerten? (1941—1958); die Kirchenverfolgungen
Mißtrauen oder doch Unsicherheit und Re-

ın der Chruschtschows;: und schließlich
die gegenwärtige Situation, die vom VE in

serviertheit scheinen elfach angebracht. Nur Thesen definiert ist. Der systematischeweiß - IN  J 'eil gibt zunächst Quellen und be-
Diese staatskirchenrechtliche Untersuchung ist schreibt die Rechtsnatur des Kirchenstatuts;
da von oßem weil VE miıt Akribie dann werden die einzelnen kirchlichen ÖOr-
versucht hat, das HanZz! einschlägige Ge- gane vorgeführt: Landes- und Bischofskonzil;
SPtZes- und Verordnungsmaterial be- die oberste Kirchenverwaltung mit dem
schaffen und sichten. gibt ue| Patriarchen, dem Synod und der Patri-
präzise anll, die heute einigermaßen vollstän- archatsverwaltung; die Eparchialverwaltung;

Lg greifbar sind, WRENNN vermutlich auch wWwel- die Gemeinden und die Gemeindegeistlichen,
terhin mit unveröffentlichten Geheimanwei- wobei besonders die Rechtsnatur des Pa-
gecn etc. rechnen ist. Insgesamt triarchats und dessen Kennzeichnung alc

das Verhältnis VO Sowijetstaat und itischer Organisation höchst instruktiv eind.
sisch-orthodoxer G als „System einer Ein Überblick ber die Kirchenaufsichts-
feindlichen staatlichen Kirchenhoheit“ deßfi- behörden zeig‘ die dauernden Einflußmög-
nieren, bei dem eine eigentliche Trennung lichkeiten des Staates. Der Versuch ıiner  + Be-
von und aal keiner Weise stimmung des re:  en Verhältnisses vVon
wirkli ist, da die Kirche der Staats- und Sowjetstaat und russisch-orthodoxer Kirche,
Parteiführung in ihrem Bestreben nach tOta- zuletzt wieder 23  A Thesen präzisiert, (2=
ler Beherrschung des Gemeinwesens ctets schließt die Darstellung, eÄil  Q 1nen
Wege ist. Eine eigene sowjetische Gtaats-
kirchenrechts-Lehre ist daher auch nicht ent-

sauberen Anmerkungsapparat und ein Q US-
führliches Literaturverzeichnis samt Siglen
eic. aıuszeichnet. Leider fehlt eın Indexwickelt worden, die Kirchenpolitik im
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Schröffer erschienen, datiert vom 22. 2. 1976, 
Richtlinien für die theologische Ausbildung 
der künftigen Priester. Nach einem Ober­
blick über die augenblickliche Lage werden 
einige Anforderungen in Erinnerung gerufen, 
die sich aus der Natur der Theologie ergeben. 
Darauf folgen Richtlinien für die theol. 
Unterweisung allgemein sowie für einzelne 
Fächer. In einem letzten Teil geht es um 
praktische Weisungen an die Vorgesetzten 
der Seminarien, an die Professoren und an 
die Studierenden. Bemerkenswert an die­
sem Dokument ist die gewiß nicht selbst­
verständliche Ausgewogenheit, mit der es auf 
die verschiedenen Anforderungen eingeht. 
Kirchliches Lehramt und theol. Wissenschaft­
lichkeit, Tradition und gegenwärtige Zeit­
lage, Pluralität in der Theologie und der 
eine Glaube, Offenbarung und Humanwis­
senschaften bekamen den ihnen entspre­
chenden Stellenwert zugewiesen. 

Linz ]osef]anda 

LUCHTERHAND OTTO, Der Sowjetstaat 
und die Russisch-Orthodoxe Kirche. Eine 
rechtshistorische und rechtssystematische Un­
tersuchung. (Abh. des Bundesinstituts für 
ostwissenschaftliche und internationale Stu­
dien, Bd. 30) (319.) V. Wissenschaft u. Poli­
tik, Köln 1976. Ln. DM 48.-. 
Daß die Kirchengeschichte Rußlands seit der 
Oktoberrevolution eine Verfolgungsgeschichte 
und die Rechtsgeschichte Rußlands in diesem 
Punkte eine Unrechtsgeschichte ist, weiß man. 
Und doch existiert diese Kirche nodi, wenn 
auch detaillierte Berichte sowohl in der 
Presse wie auch aus Berichten von Rußland­
besuchern ganz erheblich variieren. Ist der 
Auftritt und das Verhalten von russischen 
Kirchenführern vor der politischen wie öku­
menischen Öffentlichkeit bestellte Zweck­
propaganda oder wie soll man sie bewerten 7 
Mißtrauen oder doch Unsicherheit und Re­
serviertheit scheinen vielfach angebracht. Nur 
weiß man nicht genau, warum. 
Diese staatskirchenrechtliche Untersuchung ist 
da von großem Wert, weil Vf. mit Akribie 
versucht hat, das ganze einschlägige Ge­
setzes- und Verordnungsmaterial zu be­
schaffen und zu sichten. Er gibt die Quellen 
präzise an, die heute einigermaßen vollstän­
dig greifbar sind, wenn vermutlich auch wei­
terhin mit unveröffentlichten Geheimanwei­
sungen etc. zu rechnen ist. Insgesamt kann 
er das Verhältnis von Sowjetstaat und rus­
sisch-orthodoxer Kirche als „System einer 
feindlichen staatlichen Kirchenhoheit" defi­
nieren, bei dem eine eigentliche Trennung 
von Kirche und Staat in keiner Weise ver­
wirklicht ist, da die Kirche der Staats- und 
Parteiführung in ihrem Bestreben nach tota­
ler Beherrschung des Gemeinwesens stets im 
Wege ist. Eine eigene sowjetische Staats­
kirchenrechts-Lehre ist daher auch nicht ent­
wickelt worden, da die Kirchenpolitik im 

Laufe der Zeit zwischen einer vom Dogma 
der Religionsfeindlichkeit bestimmten harten 
Linie der Verfolgung und einer von poli­
tisdter Zweckmäßigkeit diktierten taktisdten 
Linie der Zusammenarbeit dauernd sdtwankt. 
Die größte Sdtwierigkeit der Kirdte selbst 
ist dabei der Widersprudt zwisdten der kirch­
lichen Basis mit einer demokratischen Ge­
meindeverfassung, die sie den Staatskirdten­
behörden jederzeit ausliefert, und der hier­
ardtisdten Spitze, die keine selbständige 
Zwangsgewalt besitzt, dafür in erster Linie 
der Kontaktpflege mit dem Ausland dienen 
muß. So kann die ganze russisdt-orthodoxe 
Kirche nur nodt mit Vorbehalt als „private 
Organisation" bezeichnet werden; sie ist ein 
durdt verwaltungsredttlidte Vorsdtriften ge­
ordneter nichtrechtsfähiger Verband, in dem 
die leitenden Organe zudem keinen direkten 
Einfluß mehr auf die territorialen Gemeinden 
haben. 
Vf. gliedert seine Arbeit in zwei Hauptteile, 
einen genetisch-rechtshistorisdten und einen 
synthetisdt-rechtssystematisdten. Im 1. Teil 
wird - dem Westeuropäer höchst instruktiv 
- zunächst die Situation einer Staatskirche im 
Zarenreich vorgeführt und die gewaltige 
Hypothek der Kirdte als einer weiterdauern­
den Repräsentantin des ancien regime in 
einer revolutionären Epoche herausgestellt. 
Dieser Hintergrund der marxistisdt-leninisti­
sdten Religionskritik ist nidtt unbekannt, 
doch hier vorzüglidt dargestellt. Es folgen 
dann die einzelnen Perioden der Aus­
einandersetzung: das Trennungsdekret von 
1918 und die Kirdtenpolitik bis zum Ende 
der „neuen ökumenisdten Politik"; die Ver­
sdtärfung während der Periode der Kollekti­
vierung und Industrialisierung (1928-1941); 
der Burgfriede einer „friedlichen Koexistenz"' 
während des Krieges und unmittelbar danach 
(1941-1958); die neuen Kirdtenverfolgungen 
in der Zeit Chruschtsdtows; und schließlidt 
die gegenwärtige Situation, die vom Vf. in 
21 Thesen definiert ist. Der 2. systematisdte 
Teil gibt zunädtst die Quellen an und be­
schreibt die Redttsnatur des Kirdtenstatuts; 
dann werden die einzelnen kirchlidten Or­
gane vorgeführt: Landes- und Bischofskonzil; 
die oberste Kirchenverwaltung mit dem 
Patriardten, dem hl. Synod und der Patri­
archatsverwaltung; die Eparchialverwaltung; 
die Gemeinden und die Gemeindegeistlichen, 
wobei besonders die Rechtsnatur des Pa­
triarchats und dessen Kennzeichnung als po­
litischer Organisation höchst instruktiv sind. 
Ein Oberblick über die Kirchenaufsichts­
behörden zeigt die dauernden Einßußmög­
lichkeiten des Staates. Der Versuch einer Be­
stimmung des rechtlidten Verhältnisses von 
Sowjetstaat und russisch-orthodoxer Kirdte, 
zuletzt wieder in 23 Thesen präzisiert, be­
sdtließt die Darstellung, die sidt durdt einen 
sauberen Anmerkungsapparat und ein aus­
führliches Uteraturverzeichnis samt Siglen 
etc. auszeichnet. Leider fehlt ein Index. 
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